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RS OGH 1936/9/30 2Ob766/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1936

Norm

EO §200 Z4

Rechtssatz

Eine ausdehnende Auslegung der Bestimmung des § 200 Z 4 EO ist unzulässig. Diese Bestimmung gilt nur für die

Zwangsversteigerung von Liegenschaften und setzt den Erlag oder die Übergabe der erforderlichen Gelbeträge an den

Richter im Versteigerungstermin voraus.
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